
BUCHBESPRECHUNGEN

dauerliches Druckversehen gyestoßen: Spalte 9 E} Zıitt. Z mMu heißen „ Vertrags-ausl/egung“ (statt lösung“); schlımmer ist, da{fß Spalte 104, Zitt ach Zeıle Wwel Zeı-
len tehlen, deren Stelle die Zeılen und 10 des vorhergehenden Absatzes nochmals
erscheinen; klafft 1er ıne Textlücke.

Daß der großen ahl Von Miıtarbeıtern uch Mei_nqng;verschi_edenhgiten be-
stehen, versteht sıch VO  —_ selbst. Im SANZCN ber besteht eın hohes Mais VO UÜberein-
stımmung; VOr allem ber wahren alle Beıträge wohlabgewogene Maßhaltung un
vornehme Sachlichkeit; findet sıch keın Milston, keıine ätzende Kritik Ich selbst
ware ohl gene1gt, messend miıt dem Mad(ßstab der katholischen Sozılallehre, unsere
bundesdeutsche sozıale, ökonomuische und polıtısche Lage In einıgen Stücken
kritischer beurteilen, als 1er geschieht; VWıderspruch anzumelden habe 1C| Je-doch 1Ur diıe Auslegung, dıe Roos der Enzyklıka „Laborem exercens“ x1bt(203); „harmlos“ 1sSt diese päpstliıche Enzyklıka für mich nıcht.

NELL-BREUNING S}

HANDWÖRTERBUCH ZU. DEUTSCHEN RECHTSGESCHICHTE. HR!  ® Hrsg. Adalbert Erler
und Ekkbehard Kaufmann. T Lig (Sp 1—25 Berlın: Schmidt 1985 128
Den breitesten Raum In dieser Lig nehmen die Beıträge „Prozef{fß“ un: damit

SsSammeNgESEIZLEN Wörtern eın (18—76); zweıter Stelle tolgen die Beıträge AR ar“un: damıt ZUSaMMENBESELZEN Wörtern S  » durch SCHAUCTIEC Abgrenzung hätten
sıch ohl manche Wıederholungen vermeıden lassen. Nıcht 19808 VO  3 rechtsgeschicht-lıchem, sondern ebenso sehr VO  — kırchengeschichtlichem Interesse 1St der Beıtrag„Pseudoisidorische Fälschungen“ (30—35) Der alphabetischen Reihenfolge gemäfßbringt diese Lig Ende och den 1m Mittelpunkt des gesamten Handwörterbuchs
stehenden Beıtrag „Recht“nVO Krayuse, der jedoch seın Thema nıcht aus-
schöpft, sondern wıederum auf ıne Vielzahl VO  j Einzelbeiträgen mMIt „Recht“
ZUsammeNgeESELIZLEN Stichworten aufteılt, die ber erst In der nächstfolgen Lig Platz
tinden werden; in dieser Lig 1St Nu och Raum für den umfangreichen Beıtrag „Rechtun! Dichtung“, eın Leckerbissen für Liebhaber (12 Sp TLext un mehr als Sp Lıt.)
aus der Feder der phılologischen Miıtarbeıiterin Schmidt- Wiegand, schade, da{fß
nıcht anderer Stelle veröffentlich ISt, wohl mehr Interessenten finden würde
als ler. Im Abschnitt VO  } „Recht“ stellt der V+t. eıgens klar, behandele nıcht
Recht(sphilosophie) un: Rechtsgeschichte in voller Breıte, sondern beschränke sıch 5C-mäfß der dem HR!  e zugrundegelegten „losen Abgrenzung“ auf den „Quellenkreis der
fränkisch-deutschen Rechtsentwicklung einschliefßlich ihrer romanıstischen und kano-
nıstiıschen Elemente als Hıntergrund“ Mehrere andere Beıträge halten sıch
nıger sStreng diese „lose Abgrenzung“. So annn INnNan sıch beispielsweise durchausfragen, ob der sıch tretffliche Beitrag ber die päpstliıche Enzyklıka „QuadragesimoNnNnO  z 17) hıerhin gehört; als Rechtfertigungsgrund ließe sıch geltend machen, In den
romanıschen Ländern empfinde INan sS1e als deutschrechtlich genossenschaftlichemDenken ENISpruNgeEnN un vermisse in iıhr den ‚esprit latın“. Von den Personalartikeln
sel der ber Radbruchan VoO x Saar hervorgehoben. Interessante rechtshi-
storısche Eınzelheiten bringen die Beıträge „Rabenstein“ (125/6), „Rachinbürgen“S  > „Radolfszeller Marktrechrt“ und „Radol{fszeller un: Tiıroler Halsgerichts-ordnung“s Zu Begınn des Beıtrags „Räuberbanden“E findet sıch
die befremdliche Behauptung, diese hätten sıch aus schon trüher bestandenen Ansät-
zen entwickelt, darunter „Züchtung VO: Bettlern durch die Praxıs der miıttelalterlichen
arıtas“ Diese Entgleisung 1sSt der Aufmerksamkeit der Redaktion offenbar ent-
SANSCH, deutlich daran erkennen, da{fß sS1e hier nıcht wıe immer das ge-schriebene „mittelalterlich“ getilgt un durch das vorgeschriebene Kürzel ‚ma. ErSsSeLiZthatBUCHBESPRECHUNGEN  dauerliches Druckversehen gestoßen: Spalte 94, Ziff. 2, Z. 7 muß es heißen „Vertrags-  ausl/egung“ (statt /ösung“); schlimmer ist, daß Spalte 104, Ziff. 2 nach Zeile 6 zwei Zei-  len fehlen, an deren Stelle die Zeilen 9 und 10 des vorhergehenden Absatzes nochmals  erscheinen; so klafft hier eine Textlücke.  Daß unter der großen Zahl von Mitarbeitern auch Meinungsverschiedenheiten be-  stehen, versteht sich von selbst. Im ganzen aber besteht ein hohes Maß von Überein-  stimmung; vor allem aber wahren alle Beiträge wohlabgewogene Maßhaltung und  vornehme Sachlichkeit; es findet sich kein Mißton, keine ätzende Kritik. Ich selbst  wäre wohl geneigt, messend mit dem Maßstab der katholischen Soziallehre, unsere  bundesdeutsche soziale, ökonomische und politische Lage in einigen Stücken etwas  kritischer zu beurteilen, als es hier geschieht; Widerspruch anzumelden habe ich je-  doch nur gegen die Auslegung, die £. Roos der Enzyklika „Laborem exercens“ gibt  (203); so „harmlos“ ist diese päpstliche Enzyklika für mich nicht.  O. v. NELL-BREUNING S. J.  HANDWÖRTERBUCH ZUR DEUTSCHEN RECHTSGESCHICHTE. HRG. Hrsg. Adalbert Erler  und Ekkehard Kaufmann. 25. Lfg. (Sp. 1-256). Berlin: Schmidt 1985. 128 S.  Den breitesten Raum in dieser Lfg. nehmen die Beiträge zu „Prozeß“ und damit zu-  sammengesetzten Wörtern ein (18-76); an zweiter Stelle folgen die Beiträge zu „Rat“  und damit zusammengesetzen Wörtern (156-182); durch genauere Abgrenzung hätten  sich wohl manche Wiederholungen vermeiden lassen. — Nicht nur von rechtsgeschicht-  lichem, sondern ebenso sehr von kirchengeschichtlichem Interesse ist der Beitrag  „Pseudoisidorische Fälschungen“ (30-35). — Der alphabetischen Reihenfolge gemäß  bringt diese Lfg. gegen Ende noch den im Mittelpunkt des gesamten Handwörterbuchs  stehenden Beitrag „Recht“ (224-242) von H. Krause, der jedoch sein Thema nicht aus-  schöpft, sondern wiederum auf eine Vielzahl von Einzelbeiträgen unter mit „Recht“  zusammengesetzten Stichworten aufteilt, die aber erst in der nächstfolgen Lfg. Platz  finden werden; in dieser Lfg. ist nur noch Raum für den umfangreichen Beitrag „Recht  und Dichtung“, ein Leckerbissen für Liebhaber (12 Sp. Text und mehr als 5 Sp: Lit)  aus der Feder der philologischen Mitarbeiterin R. Schmidt-Wiegand, schade, daß er  nicht an anderer Stelle veröffentlich ist, wo er wohl mehr Interessenten finden würde  als hier. - Im Abschnitt I von „Recht“ (225) stellt der Vf£. eigens klar, er behandele nicht  Recht(sphilosophie) und Rechtsgeschichte in voller Breite, sondern beschränke sich ge-  mäß der dem HRG zugrundegelegten „losen Abgrenzung“ auf den „Quellenkreis der  fränkisch-deutschen Rechtsentwicklung einschließlich ihrer romanistischen und kano-  nistischen Elemente als Hintergrund“ (225). — Mehrere andere Beiträge halten sich we-  niger streng an diese „lose Abgrenzung“. So kann man sich beispielsweise durchaus  fragen, ob der an sich treffliche Beitrag über die päpstliche Enzyklika „Quadragesimo  anno“ (117) hierhin gehört; als Rechtfertigungsgrund ließe sich geltend machen, in den  romanischen Ländern empfinde man sie als deutschrechtlich genossenschaftlichem  Denken entsprungen und vermisse in ihr den ‚esprit latin‘. - Von den Personalartikeln  sei der über Radbruch (131-133) von St. Saar hervorgehoben. — Interessante rechtshi-  storische Einzelheiten bringen die Beiträge „Rabenstein“ (125/6), „Rachinbürgen“  (127-130), „Radolfszeller Marktrecht“ und „Radolfszeller und Tiroler Halsgerichts-  ordnung“ (139-143). — Zu Beginn des Beitrags „Räuberbanden“ (187-191) findet sich  die befremdliche Behauptung, diese hätten sich aus schon früher bestandenen Ansät-  zen entwickelt, darunter „Züchtung von Bettlern durch die Praxis der mittelalterlichen  Caritas“ (187). Diese Entgleisung ist der Aufmerksamkeit der Redaktion offenbar ent-  gangen, deutlich daran zu erkennen, daß sie hier nicht wie sonst immer das ausge-  schriebene „mittelalterlich“ getilgt und durch das vorgeschriebene Kürzel „ma.“ ersetzt  häat..  Als kleine Unstimmigkeiten seien angemerkt: Zu Sp. 2;die als „Ad incrementia“ zi-  tierte Quelle ist wohl die in Sp. 1 richtig zitierte „Ad incrementum“ vom 15. 8. 1934. —  Die ebendort für Gregor XVI. angegebenen Jahreszahlen stimmen offensichtlich  nicht. — Die hier angegebenen cc sind noch dem CIC 1917 entnommen; in CIC 1983  sind die Selig- und Heiligsprechungsprozesse nicht mehr geregelt. — Zu Sp. 5:auch die  466Als kleine Unstimmigkeıiten seılen angemerkt: Zu Sp. die als 99- incrementza“ 71-
tiıerte Quelle ist ohl die in Sp richtig zıtierte „Ad incrementum“ VO 1934
Dıiıe ebendort tür Gregor MT angegebenen Jahreszahlen stımmen offensichtlich
nıcht. Dıe hiıer angegebenen sınd och dem C 1917 ENINOMMEN; in (: 1983
sınd die Selıg- und Heıilıgsprechungsprozesse nıcht mehr geregelt. Zu 5p. uch die
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ETHIK USW.,

CI JA und 275 gehören och dem CC 91/ AN, die Jetzt geltende Regélung tindet sıch
1n 431, $$ und C 1983 Sachlich 1St der Unterschied gering; das NCUE Recht
dringt L1UTr och stärker darauf, da{fß jedes Bıstum einer Kirchenprovinz er „Re-
g1on ) angehört. Z7u 5p. 124, ‚de tome‘ lıes ‚de LOTLO me Zu
Sp Fr auf „Radızıerung“ verwıesen; Ort findet sıch jedoch nıchts, worauft
Bezug5seın könnte. (senau Monate ach Lig 24 trat das Besprechungs-stück VO Lig 75 beı mMI1r ein; dem verdienstvollen Werk möchte 93028  — eıinen rascheren
Fortschritt wünschen. NELL-BREUNING 5

SIROVEC, STJEPAN, FEthik UN: Metaethik ım jugoslawischen Marxısmus. Analyse UN. Ver-
gleich m1t katholischen Posıtionen (Abhandlungen ZUur Sozıialethik 19) Paderborn:
Schönıingh 1982 420
Um die Philosophie In Jugoslawıen vorzustellen, behandelt 1mM Haupttéil seiner

Dissertation dıe phılosophischen Strömungen ın Kroatıen, Serbien un: Slowenıien und
unterstreicht damıit, da{fß cs iıne ‚Jugoslawısche‘ Philosophie Strenggenommen Sar nıcht
g1bt. Da der Marxısmus iın Jugoslawıen miıt der Kommunistıschen Parteı untrennbar
verbunden 1St, erleichtert eın Blıck in die Geschichte des Kommunistenbundes un! des-
sCH Auseinandersetzung miıt der SowjJetunion un: dem talınısmus das Verständnis der
verschiedenen Posıtionen, dıe VOoO  ; marzxıstischen Philosophen vertreten werden. Miıt
großer Detaıulkenntnis beschreibt S 9 W1€e ach dem Bruch mıt der Sowjetunion VOT al-
lem Jüngere Philosophen dıe Frühschriften VO  3 Marx studierten, den stalınıstisch
gepräagten Marxısmus-Leninismus wıderlegen un Jugoslawıens eigenen Weg ZU
Sozialısmus begründen. Sıe entwickelten dabe1 einen schöpferischen Marxısmus,der durch die Zeitschrift ‚Praxıs‘ weltweit bekannt wurde. Das Schicksal dieser Zschr.
un: dıe administrativen Mafßnahmen ihre Miıtarbeiter werden umfassend darge-stellt un: die politischen Hıntergründe beleuchtet, die Zu Verbot der PFa führten.
In eiınem Exkurs untersucht S, sowjJetische Philosophen „noch immer keine e1l-
SCNC, marzxıstisch fundierte Ethik ausgearbeıtet” haben Dıi1e bereits erwähnten
sehr unterschiedlichen Standpunkte der marxıstischen Philosophen sınd deutlich er-
kennen, WeNn sıch 1im Hauptteıl seiıner Arbeit mıiıt dem Thema „JugoslawıscherMarxısmus Uun! Ethik“ auseinandersetzt. Extreme Gegenposıitionen vertreten dabe;

Kangrga, der „ausdrücklich un: unmifsverständlich behauptet un beweisen Ver-
sucht, da{fs eiıne marxiıstische (und Ojede) Ethık unmöglich se1l (187), un: Pavı-
CeVIE, der in der philosophischen Anthropologie eıne „Grundlage der marxıstischen
Ethik‘ findet. Obwohl diese beiden Phılosophen ausführlich Wort kommen
läßt, versaumt nıcht, die Bandbreıte des jugoslawıschen Marxısmus be-
rücksichtigen, „dıe metaethischen Grundkategorien: Praxıs, Mensch un: Freiheit“

darzustellen un „das Proprium der marxiıstischen Ethik“ herauszuarbei-
en Eın kurzer Exkurs ber Moral und Religion 4us marxıstiıscher Sıcht bıldet den
Übergang ZUuU Hauptteıl, In dem die christliche und die marxıstische Ethik mıiıtein-
ander verglichen werden. Be1 der Darstellung der christlichen Ethik 1im abschließen-
den eıl seiner Arbeit StUtzt sıch auf deutschsprachige katholische Moraltheologen,die sıch zwıischen 1964 un! 19/74, als die Zschr. ‚Praxıs‘ och erscheinen konnte, mıiıt
der Frage „der Absolutheit un: Geschichtlichkeit sıttlıcher Normen 1mM christlichen
Verständnis“ auseinandergesetzt haben Dazu gehören Korff, der durch ine
„historisch-kulturelle Analyse der menschlichen Normatıivıtät die Grundlagen der
menschlichen Sıttlıchkeit erhellen versucht“ un: Demmer, der „Von einer
theologischen Anthropologie ausgeht un insotern eiınem neuen Verständnis des
Phänomens der sıttlıchen Norm gelangt, als s1e als konkrete Selbstauslegung des
Glaubenden verstehrt“ Miıt einer abschließenden Würdigung der christlichen
un: der marxistischen Ethık versucht N den abgebrochenen Dıalog zwischen Christen
un Marxısten, der gerade In Jugoslawıen sehr wichtig wäre, wıeder aufzunehmen.

Miıt seıner Diıssertation eılıstet einen wertvollen Beıtrag ZU Verständnıiıs des Jugo-slawıschen Marxısmus, weıl miıt großem Fleiß iıne Fülle Materıal usammenge-
tragen hat, die ihm ermöglıcht, die verschiedenen phılosophischen Strömungen iın
seiner Heımat darzustellen, die Bedeutung der Zschr. Praxis‘ un: ihre Mitarbeiter
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